




























 


































































 

















 



Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen

 
























 


Verdachtsfläche für Bodendenkmäler






 
 
 





Kennzeichnung der Baufensterseiten mit

Anforderungen an passiven Schallschutz

entsprechend der textlichen Festsetzungen



Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung

besondere bauliche Vorkehrungen gegen

äußere Einwirkungen oder bei denen

besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen

gegen Naturgewalten erforderlich sind (§ 9 (5)

Nr. 1 und (6) BauGB)



Der exakte Verlauf der Leitung ist vor Ausbau

des Gebietes einzumessen.














Kennzeichnung der für die jeweiligen Ge-

schosse maßgeblichen Lärmpegelbereiche

gemäß DIN 4109 von 1989





























Vorgartenbereiche (Beschränkung von

Einfriedungen (§ 86 BauONRW))
























































